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Straßensperrungen zur Fasnet
Hemdglunkerumzug am 23. Februar 2017
Ab 17.00 Uhr gibt es in der Hauptstraße zwischen dem Festplatz am Heim-
ethus und Rosenstraße Verkehrseinschränkungen wegen des Einzugs der
Narren zum Rathaus. Der Hemdglunkerumzug am „Schmutzige Dunschdig“,
23.02. führt in diesem Jahr über die altbewährte Strecke: Aufstellung und
Start am Rathaus - Hauptstraße - Rosenstraße - Hindenburgstraße - Bahnhof-
straße - zurück zum Rathausplatz. Dieser Bereich ist ab 18.00 Uhr bis ca.
20.30 Uhr gesperrt. Die örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Im Anschluss
an den Umzug ist die Hauptstraße ab der Einmündung Bahnhofstraße bis zur
Einmündung der Rosenstraße noch bis 23.00 Uhr gesperrt.

Fasnetmendig-Umzug am 27. Februar 2017
Während der Umzugsdauer von ca. 13.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr ist die
Umzugsstrecke voll gesperrt. Der Fasnetmendigumzug verläuft wie ge-
wohnt: Aufstellung beim KuB/Stuttgarter Straße - Berliner Straße - Hinden-
burgstraße - Rosenstraße - Hauptstraße - Zähringer Straße - Auflösung in der
Marchstraße.
Auf dem Rathausplatz ist ein Narrendorf eingerichtet. Hiervon tangiert ist
auch die in diesem Bereich liegende Hauptstraße. Daher ist die Hauptstraße
ab der Einmündung Bahnhofstraße bis zur Einmündung Rosenstraße schon
ab 11.00 Uhr bis ca. 23.30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.
Die Anlieger und Benutzer dieser Straßen werden gebeten, die ausgeschil-
derten Umleitungen zu beachten.

Kinderumzug am Fasnet-Zischdig, 28. Februar 2017
Während des Umzugs von 13.30 Uhr bis ca. 14.30 Uhr muss mit kurzzeitigen
Verkehrsbehinderungen gerechnetwerden. Die Umzugsstreckeverläuftvom
Theodor-Heuss-Platz über die Hindenburgstraße und Glottertalstraße zum
Kultur & Bürgerhaus.
Die Linienbusse können die Umzugsstrecken in den oben genannten Zeiten
nicht anfahren.
Bitte stellenSie sichaufdieVerkehrseinschränkungenein, entfernenSieevtl.
abgestellte Fahrzeuge rechtzeitig aus dem gesperrten Bereich.

Bürgersprechstunde und Jugendsprech-
stunde im Februar und März 2017
Die Bürgersprechstunde mit Herrn Bürgermeister Markus Hollemann fin-
det statt:

Café Dick, Alemannenstraße:
Freitag, 17.2.2017 von 15 bis 16 Uhr.

Im Rathaus, Hauptstr. 110:
März 2017:
Donnerstag, 2.3.2017 von 15 bis 17 Uhr
Mittwoch, 8.3.2017 von 10 bis 12 Uhr
Donnerstag, 16.3.2017 von 11 bis 12 Uhr
Donnerstag, 16.3.2017 von 16 bis 17.30 Uhr Jugendsprechstunde
Mittwoch, 22.3.2017 von 11 bis 12 Uhr
Anmeldung in Zimmer 2.23 oder noch besser, vorab telefonisch (611-101).
Falls Sie außerhalb dieser Zeiten dringenden Gesprächsbedarf benötigen,
bitten wir um telefonische Voranmeldung.

Trinkwasserqualität
Aus aktuellem Anlass möchten wir auf die Trinkwasseranalyse auf der Ge-
meindehomepage verweisen. Diese finden Sie unter der Rubrik: Rathaus /
Wasserversorgungsverb. Mauracherberg/Wasserqualität.
Unser Lebensmittel Nr. 1 unterliegt den strengen Anforderungen der Trink-
wasserverordnung. Alle Grenzwerte werden weit unterschritten.

Satzung über die Entschädigung der
ehrenamtlich tätigen Angehörigen
der Gemeindefeuerwehr – Feuerwehr-
Entschädigungssatzung (FwES)
Gemeinde Denzlingen / Landkreis Emmendingen
Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung
mit § 16 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat
am 14.02.2017 folgende Satzung beschlossen:
§ 1
Entschädigung für Einsätze
(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten
für Einsätze auf Antrag ihre Auslagen und ihren nachgewiesenen Verdienst-

ausfall in tatsächlicher Höhe als Aufwandsentschädigung ersetzt (§ 16 Feu-
erwehrgesetz).
(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Einsatzes von der Alarmierung
bis zum Einsatzende zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden auf
volle Stunden aufgerundet.
(3) Bei Einsätzen, bei denen der Körper oder die Kleidung des Angehörigen
der Gemeindefeuerwehr außergewöhnlich verschmutzt wird, werden auf
Antrag die üblichen Reinigungskosten erstattet.
(4) Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat die Gemeinde des Einsatzortes
einen Erfrischungszuschuss zu leisten.
(5) DieAngehörigen der Freiwilligen Feuerwehr erhalten für kostenpflichtige
Einsätze, bei denen keine Leistung nach Abs. 1 anfällt, auf Antrag eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 10,00 EUR pro Person und Stunde. Die
Abrechnung erfolgt halbjährlich über die Freiwillige Feuerwehr (Kamerad-
schaftskasse).
§ 2
Entschädigung für Brandsicherheitswache
Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten für
die Brandsicherheitswache auf Antrag für Auslagen und Verdienstausfall
eine Aufwandsentschädigung mit einem Durchschnittssatz von 10,00 € je
Stunde.

Fortsetzung auf Seite 4
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Abfallabfuhr
Donnerstag, 16. Februar
Papiertonne (grüne und blaue Tonnen) Bezirk 1
Freitag, 17. Februar
Papiertonne (grüne und blaue Tonnen) Bezirk 2
Mittwoch, 22. Februar
Graue Abfallgefäße (35-Liter- bis 1,1-Kubikmeter-Behälter)

Kunstausstellung
Kunstausstellung „3 Zellerschülerinnen - Heute“ von Dorothea Helmeth,
Birgit Straub und Ulrike Thymian vom 3. bis 26. Februar
Die Ausstellung in der Galerie im Alten Rathaus kann mittwochs von 16 – 18
Uhr, samstags von 15 – 18 Uhr und sonntags von 11 - 16 Uhr besucht werden.

Polizei sucht Nachwuchs
Die Polizei Baden-Württemberg sucht Nachwuchs - Informationsveranstal-
tung beim Polizeirevier Emmendingen am 8. März
Kein Tag ist wie der andere, jeder Fall ist neu. Die Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz bei der Polizei sind sehr gut.
Die Polizei Baden-Württemberg sucht Nachwuchskräfte und stellt in den Jah-
ren 2017 und 2018 jeweils 1.400 Ausbildungsplätze im mittleren und gehobe-
nen Dienst zur Verfügung. Der Umgang mit Menschen, die Anwendung mo-
derner Technik und nicht zuletzt die Sicherheit eines spannenden Arbeits-
platzes - all diese Merkmale sprechen für eine Bewerbung bei der Polizei
Baden-Württemberg. Während einer etwa eineinhalbstündigen Informati-
onsveranstaltung, zu der auch Eltern herzlich eingeladen sind, erfährt man
alles rund um den Polizeiberuf, über die Einstellungsvoraussetzungen und
das Bewerbungsverfahren: am Mittwoch, 8. März, 14 Uhr, im Polizeirevier
Emmendingen, Wiesenstraße 4.
Eine Anmeldung wird unter der Telefonnummer 0761 / 882-1761 oder E-Mail
an freiburg.berufsinfo@polizei.bwl.de erbeten.
Polizeipräsidium Freiburg

„Nach der Fasnet werde ich rauchfrei!“
Fast alle Raucher und Raucherinnen kennen den Wunsch, rauchfrei zu wer-
den. Jetzt ist wieder eine gute Gelegenheit, das Ziel leichter zu erreichen.
Unterstützung gibt es in einer Gruppe Gleichgesinnter unter der Leitung von
Gerhard Braun, Psychologe der Fachstelle Sucht in Emmendingen.
Das anerkannte Programm der Fachstelle bietet ein Gruppentraining und in-
dividuelle Empfehlungen zum Nikotinersatz bei der Entgiftung.Auch die Un-
terstützung durch Akupunktur ist möglich. Das Programm beginnt am Mon-
tag, 6. März, 18 Uhr, und geht über sechs Wochen.
Die Krankenkassen unterstützen die Teilnahme und erstatten einen Großteil
der Kosten. Telefonberatung und Information ab sofort unter Telefon 07641 /
9335890.

Berufe in Uniform
Am Donnerstag, 23. Februar, informieren Einstellungsberater der Bundes-
wehr, der Bundespolizei, der Polizeidirektion Freiburg und der Zollverwal-
tung über „Berufe in Uniform“. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Be-
rufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77.
Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.
Interessierte Jugendliche erfahren in Vorträgen und daran anschließenden
Beratungen (bis 16.30 Uhr) alles Wissenswerte zur Laufbahn bei Bundes-
wehr, Polizei oder Zoll.

Zwischen Muße und Vita activa
– das Seniorenstudium an der Pädagogischen Hochschule Freiburg
Das Sommersemester 2017 beginnt an der Pädagogischen Hochschule in die-
sem Jahr am 10. April. Auch die 500 älteren Studierenden starten dann in ihr
Studium. Ihnen steht ein breit gefächertes Bildungsangebot zur freien Aus-
wahl. Viele Seminare richten sich eigens an Ältere, andere finden generatio-
nenübergreifend mit jungen Studierenden statt.
Das „Orientierungsstudium“ ist ein spezielles Studienangebot für alle, die an
Fragen rund um das Thema Orientierung und kreative Gestaltung der dritten
Lebensphase interessiert sind und gleichzeitig im Rahmen von Impulssemi-
naren in unterschiedliche Fachbereiche „reinschnuppern“ wollen. Im „The-
mengeleitetenStudium“kannmansichWissen inverschiedenenFächernwie
Philosophie, Theologie, Kunst- und Kulturwissenschaften bis hin zu Sprachen
und Sozialwissenschaften aneignen. Im Rahmen von Arbeitskreisen werden
aktuelle Themen zu Politik, Gesundheit, Kommunikationstechnik, Sprachen
u.v.m. von Seniorstudierenden selbst organisiert bearbeitet.
Eine offene Informationsveranstaltung für Neueinsteiger findet am Montag, 3.
April, um 14 Uhr statt (Pädagogische Hochschule, Kollegiengebäude 2, Raum
015 im EG). Weitere Informationen gibt es unter www.ph-freiburg.de/senio-
ren. Das gedruckte Vorlesungsverzeichnis kann unter 0761 / 682-244 oder per
Mail an seniorenstudium@ph-freiburg.de angefordert werden.

Blinden- und Sehbehindertenverein
Südbaden
Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. gliedert sich in fünf
Bezirksgruppen - Bodensee (inkl. Singen und Konstanz), Oberrhein, Breis-
gau, Ortenau und Mittelbaden.
Der Verein betreibt in Freiburg eine Beratungsstelle. Qualifizierte und profes-
sionelle Beratung in allen blindheits- und sehbehindertenspezifischen An-
gelegenheiten stellt für uns die Grundlage zu einer selbst bestimmten Le-
bensführung dar.
Aber auch Ansprechpartner vor Ort können jederzeit erreicht werden und
man kann zum Erfahrungsaustausch an den Treffen teilnehmen.
Vor Ort ist dies bei der Bezirksgruppe Breisgau:
Hans-Georg Fischer, Telefon 0761 / 1560836, Gasthaus Zum Rauen Mann, In-
sel 4 in Freiburg; jeden 1. Donnerstag im Monat ab 17 Uhr.
Oder in Bad Krozingen: Wolfgang Knoll, Telefon 0761 / 131224, Restaurant /
Steakhaus Becker, Feldmesser Straße 3a in Bad Krozingen; jeden 3. Donners-
tag im Monat, ab 13 Uhr.
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V., Wölflinstraße 13, 79104
Freiburg, Telefon 0761 / 36122, Fax 0761 / 36123, E-Mail: info@bsvsb.org, Inter-
net: www.bsvsb.org

Fachkraft für Wartung von elektrischen
Betriebsstätten
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an elektrischen Anlagen und Be-
triebsstätten oder an elektrischen Geräten müssen von einer Elektrofach-
kraft für festgelegte Tätigkeiten ausgeführt werden. Die Gewerbe Akademie
Freiburg bietet nun am 22. und 25. März die Vorstufe der „Elektrofachkraft
für festgelegteTätigkeiten“an. IndiesemFachkurswerdenelektrotechnische
Grundlagen vermittelt, es erfolgt eine Unterweisung über die Gefahren, Ge-
setzgebung und Unfallverhütung. Es werden aber auch Wartungsarbeiten
geprobt.
Der Fachkurs kann unter bestimmten Voraussetzungen mit einem Bildungs-
gutschein der Arbeitsagentur finanziert oder aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds bezuschusst werden. Hierzu und zu den Inhalten erteilt die Ge-
werbe Akademie Freiburg weitere Auskünfte, Telefon 0761 / 15250-0 oder
unter www.wissen-hoch-drei.de.

Sprechstunde bei der INFOBEST
Sprechstunde der deutschen und französischen Krankenkassen bei der IN-
FOBEST Vogelgrun/Breisach
Die INFOBEST Vogelgrun/Breisach bietet regelmäßig eine Sprechstunde mit
Beratern der deutschen und französischen Krankenkassen an. Wer im Nach-
barland arbeitet, ist grundsätzlich dort versichert und muss sich bei der dor-
tigen Krankenkasse anmelden. Allerdings kann man sich über ein spezielles
Formular in seinem Wohnland rückversichern und so weiterhin zu seinen
gewohnten Ärzten gehen. Für ehemalige Grenzgänger und Rentner mit Bezü-
gen aus dem Nachbarland gelten teilweise andere Regelungen.
Bei Fragen zur Krankenversicherung in Deutschland oder Frankreich haben,
kann man sich direkt vor Ort bei der INFOBEST Vogelgrun/Breisach von den
zweisprachigen Experten der Krankenkassen beraten lassen. Die nächste
Sprechstunde findet am Donnerstag, 23. Februar, von 8.40 bis 11.20 Uhr statt.
Eine Terminvereinbarung bei der INFOBEST Vogelgrun/Breisach per Telefon,
E-Mail oder direkt vor Ort ist unbedingt erforderlich.
INFOBEST Vogelgrun/Breisach, Ile du Rhin, F-68600 Vogelgrun, Telefon
Frankreich +33(0)389 / 720463, Telefon Deutschland +49(0)7667 / 83299, vo-
gelgrun-breisach@infobest.eu.
Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Don-
nerstag8.30bis 12Uhrund 13bis 18.30Uhr,MittwochundFreitaggeschlossen.

§ 3
Entschädigung für Aus- und Fortbildungslehrgänge
(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen wird auf Antrag
als Auslagenersatz ein Durchschnittssatz von 15,00 €/Tag gewährt. Entsteht
neben den Auslagen ein Verdienstausfall, wird der entstehende Verdienst-
ausfall auf Antrag in tatsächlicher Höhe als Aufwandsentschädigung ersetzt
(§ 16 Abs. 1 Feuerwehrgesetz).
(2) Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen außerhalb des Stadt-/Gemeindege-
biets erhalten die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr neben der Entschädigung nach Absatz 1 eine Erstattung der Fahrkosten
der zweiten Klasse oder eine Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung in
entsprechender Anwendung des Landesreisekostengesetzes in seiner jewei-
ligen Fassung.
(3) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer von mehr als zwei
aufeinanderfolgenden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall und
die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe ersetzt; wahlweise kann
anstelle der tatsächlichen Auslagen ein Durchschnittssatz von 15,00 €/Tag
gewährt werden (§ 16 Abs. 4 Feuerwehrgesetz).
§ 4
Zusätzliche Entschädigung
(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Ge-
meindefeuerwehr, die durch diese Tätigkeit über das übliche Maß hinaus
Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung im Sinne
des § 16 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes als Aufwandsentschädigung:
Kommandant 2.500 €/Jahr
Stellvertretender Kommandant. 250 €/Jahr
Jugendwart 400 €/Jahr
Stellvertretender Jugendwart 200 €/Jahr
Betreuer Jugendfeuerwehr 100 €/Jahr
Gerätewarte 400 €/Jahr
Schriftführer 200 €/Jahr
Kassenwart 200 €/Jahr
Sonntags- und Feiertagsbereitschaft 40 €/Tag
Jedes aktive Mitglied 100 €/Jahr
Zusätzlich Gruppenführer/Zugführer 100 €/Jahr
(2) Angefangene Stunden werden jeweils als volle Stunden berechnet.
Die Auszahlung der jährlich anfallenden Entschädigungen erfolgt im Monat
Dezember des zu berechnenden Kalenderjahres.
Die Abrechnung der Sonn- und Feiertagsbereitschaft erfolgt im Monat De-
zember des zu berechnenden Kalenderjahres.
Die tage- bzw. stundenweise zu zahlenden Entschädigungen für die Brand-
sicherheitswache erfolgen unmittelbar nach dem Bereitschaftsdienst.
Bei Änderungen innerhalb des Kalenderjahres werden die jährlich zu leis-
tenden Entschädigungen pro angefangenen Monat gewährt.
§ 5
Entschädigung für haushaltführende Personen
Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt führen (§ 15 Abs.
1 Satz 3 Feuerwehrgesetz), sind die §§ 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden,
dass als Verdienstausfall das entstandene Zeitversäumnis gilt. Bei Einsätzen
und Aus- und Fortbildungslehrgängen mit einer Dauer von mehr als zwei
aufeinanderfolgenden Tagen wird neben der Entschädigung für die notwen-
digen Auslagen als Verdienstausfall 12,50 €/Stunde gewährt.
§ 6
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der
Freiwilligen Feuerwehr Denzlingen (Feuerwehrentschädigungssatzung)
vom 12.12.2000 in der Fassung vom 04.03.2008 außer Kraft.
Denzlingen, 14.02.2017
Markus Hollemann
Bürgermeister
Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Ge-
mO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un-
beachtlich,wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Denzlingen geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden ist. Ist eine Verletzung form- und fristgerecht geltend gemacht wor-
den, so kann sich jedermann auch nach Ablauf der Jahresfrist auf die Verlet-
zung berufen.

Wohnungen für Rollstuhlfahrer
in Denzlingen zu vermieten
Die Gemeinde Denzlingen errichtet zurzeit ein Wohnungsgebäude im Rah-
men der sozialen Wohnraumförderung. Zum 01.05.2017 vermietet die Ge-
meinde folgende rollstuhlgerechte Wohnungen:
Eine 4-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit 91,31 qm
Eine 3-Zimmer-Wohnung im 3. Obergeschoss mit 78,52 qm
Eine 3-Zimmer-Wohnung im 4. Obergeschoss mit 78,52 qm
Zu jeder Wohnung ist ein Tiefgaragenplatz rollstuhlgerecht zugeordnet.
Voraussetzung für die Bewerbung ist die Vorlage eines Wohnberechtigungs-
scheines. Für Auskünfte steht Ihnen das Gebäudemanagement im Rathaus
unter der Telefonnummer 07666 / 611-226 oder – 227 zur Verfügung.

Unterwegs auf dem Jakobsweg –
noch Plätze frei
Auf den „Camino del Norte“, den spanischen Küstenweg, führt eine Fußwall-
fahrt der Katholischen Landvolk Bewegung (KLB) der Erzdiözese Freiburg,
die vom 3. bis 17. Juni 2017 stattfindet. Nach gemeinsamer Zuganreise ab Of-
fenburg oder Karlsruhe ist Beginn der Wallfahrt in Santander. Von dort geht
es über zwölf Tagesetappen auf dem nördlichen spanischen Jakobsweg bis
Gijòn, insgesamt rund 250 Kilometer. Unterwegs ist man in kleinen Gruppen
von zwölf Personen, begleitet von erfahrenen Pilgerinnen und Pilgern der
KLB. Übernachtet wird in Hotels und Pilgerherbergen. Der Reisepreis beträgt
1.280 Euro für KLB-Mitglieder und 1.380 Euro für Nichtmitglieder. Weitere
Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei der KLB Frei-
burg, Okenstraße 15, 79108 Freiburg, Telefon 0761 / 5144-235, E-Mail:
mail@klb-freiburg.de, www.klb-freiburg.de.

Eile ist geboten!
Anregungen und Einwendungen sowie Bedenken der vom Ausbau der Au-
tobahn A5 und des Bahnausbaus betroffenen Eigentümer, Pächter und Be-
wirtschafter landwirtschaftlicher Produktionsflächen entlang der Rhein-
schiene im Bezirk der BLHV Bezirksgeschäftsstelle (BZG) Herbolzheim müs-
sen diese bis zum 28. Februar 2017 einreichen.
Daher bietet die Geschäftsstelle in der Maria-Sand-Straße 2, 79336 Her-
bolzheim, allen Betroffenen am Dienstag, 21. Februar, um 19 Uhr im Dach-
geschoss eine Informationsveranstaltung mit Sammlung der Einwände an.
Diese werden gebündelt und bis zum 28. Februar an die Projektträger
versandt.
Bad. Landw. Hauptverband e.V. Fortsetzung Seite 8

INFORMATIONEN
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Landratsamt und Jobcenter am Rosen-
montag geschlossen
Das Landratsamt Emmendingen mit allen Dienststellen sowie das Jobcenter
in Emmendingen mit derAußenstelle in Waldkirch sind in der Fastnachtszeit
nur am Rosenmontag, 27. Februar, geschlossen.An den anderen Tagen gelten
die üblichen Öffnungszeiten.

Elternabend zum Thema Smartphone
Smartphones spielen im Alltag von Kindern und Jugendlichen eine immer
größere Rolle. Wie kann eine Nutzung aussehen, welche Chancen und Risi-
ken bieten Smartphones? Das ist das Thema einer Gesprächsrunde, zu dem
die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Landratsamtes Emmendin-
gen am Montag, 20. Februar, die Eltern in ihre Räume im Alten Krankenhaus
(Gartenstraße 30) in Emmendingen einlädt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Refe-
renten sind Michael Borst (Dipl.-Sozialpädagoge) und Hannah Pfeiffer (Stu-
dentin der Sozialarbeit). An diesem Abend wird insbesondere der (sinnvol-
le) Umgang mit diesem „neuen“ Medium innerhalb der Familie im Mittel-
punkt stehen. Um ausreichend Raum und Zeit zur Beantwortung themenbe-
zogener Fragen bieten zu können, ist die Teilnehmerzahl auf 16 Personen
beschränkt. Deshalb wird um eine Anmeldung unter Telefon 07641 / 451-3210
gebeten.

Für die nächste Generation
IHK-Broschüre „Herausforderung Unternehmensnachfolge“ neu aufgelegt
Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK)
hat die Broschüre „Herausforderung Unternehmensnachfolge“ aktualisiert
und zum sechsten Mal neu aufgelegt. Auf knapp 70 Seiten bietet das Heft
Tipps zur Vorbereitung und nennt verschiedene Formen der Unternehmens-
übergabe. Hinzu kommen Informationen für die Nachfolger, die in die Fuß-
stapfen des Unternehmers treten.
In vielen mittelständischen Unternehmen am südlichen Oberrhein ist der
Generationswechsel ein aktuelles Thema. Findet sich kein geeigneter Nach-
folger, droht die Stilllegung. Die Folge:Arbeitsplätze gehenverloren. Deshalb
ist es wichtig, die Nachfolge frühzeitig zu regeln. Doch nicht nur die rechtzei-
tige, auch die systematische Vorbereitung der Unternehmensnachfolge ist
eine wesentliche Voraussetzung für den dauerhaften Erhalt des Betriebs.
Denn Fehler bei der Übergabe können zu Unternehmenskrisen bis hin zur
Betriebsaufgabe führen. „Nachfolge ist in unserer Region ein großes Thema
mit regionalpolitischer Tragweite“, sagt Michael Bertram, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Existenzgründung und Unternehmensförderung bei der IHK
Südlicher Oberrhein. „Im Rahmen von Unternehmensnachfolgen können
wir als IHK die Unternehmer dabei unterstützen, dass regionale Lebenswer-
ke gesichert und mit neuen Impulsen möglichst reibungslos fortgeführt wer-
den können.“
Erste Anstöße gibt hier die Broschüre „Herausforderung Unternehmens-
nachfolge“. Das Heft bietet dabei gleichermaßen Basisorientierung wie ge-
zielte Hilfestellung. Teil des Serviceangebots der IHK Südlicher Oberrhein ist
außerdem die fundierte Unterstützung bei der Unternehmensübergabe.
Hierzu gehören beispielsweise Beratungsgespräche zur Vorgehensweise bei
einem Generationswechsel sowie die Hilfestellung bei der Suche nach
einem Nachfolger.
Die Broschüre „Herausforderung Unternehmensnachfolge“ ist kostenlos in
der Hauptstelle der IHK Südlicher Oberrhein in Freiburg, Schnewlinstraße
11-13, sowie in der Hauptgeschäftsstelle in Lahr, Lotzbeckstraße 31, erhältlich.
Ein PDF steht zum Download auf der Homepage unter der Adresse www.su-
edlicher-oberrhein.ihk.de bereit.

Karenzzeit vor Wahlen
„Das Redaktionsstatut für das Denzlinger Amtsblatt sieht eine Karenzzeit
von 3 Monaten vor Wahlen vor. Die Bürgermeisterwahl findet am 7. Mai 2017
(ggf. eine Neuwahl am 21. Mai) statt. Deshalb können die Fraktionen derzeit
keine Beiträge unter dieser Rubrik veröffentlichen.“

Apotheken-Notdienst: Der Notdienst
der Apotheken erfolgt im täglichen
Wechsel. Dienstbereitschaft von 8.30
Uhr bis 8.30 Uhr des folgenden Tages.
Donnerstag, 16.2., Glocken-Apothe-
ke Kollnau, Kollnauer Str. 1, Wald-
kirch-Kollnau, Tel. 07681/7054, Fax
24965. Kronen-Apotheke, Reetzenstr.
5, Teningen, Tel. 07641/41109, Fax
914444. Engel-Apotheke, Herrenstr. 5,
Freiburg, Tel. 0761/34565. Marien-
Apotheke, Carl-Kistner-Str. 50, Frei-
burg, Tel. 0761/494711.
Freitag, 17.2., Paracelsus-Apotheke,
Schwarzwaldstr. 3, Denzlingen, Tel.
07666/2392, Fax 949794. Bernlapp-
Apotheke, Reutebachgasse 2, Frei-
burg, Tel. 0761/53827. easyApotheke
Freiburg, Bismarkallee 13, Freiburg,
Tel. 0761/2967780. Rieselfeld-Apo-
theke, Rieselfeld-Allee 16, Freiburg,
Tel. 0761/456230.
Samstag, 18.2., Nikolai-Apotheke,
Adenauerstr. 11, Waldkirch, Tel.
07681/4740740, Fax 4740741. Bären-
Apotheke im Breisgau-Center, St. Ge-
orgener Str. 2, Freiburg-Haslach, Tel.
0761/40119840. Karls-Apotheke, Leo-
poldring 5, Freiburg, Tel. 0761/34422.
Sonntag, 19.2., Schlossberg-Apothe-
ke, Steinstr. 12, Emmendingen, Tel.
07641/914650, Fax 9146513. Schwarz-
wald-Apotheke, Nikolausplatz 2, El-
zach, Tel. 07682/392, Fax 1098. Blasi-
us-Apotheke, Zähringer Str. 332, Frei-
burg-Zähringen, Tel. 0761/53352. Hof-
Apotheke, Kaiser-Joseph-Str. 179,
Freiburg, Tel. 0761/39829.
Montag, 20.2., Apotheke Simons-
wald, Talstr. 36 a, Simonswald, Tel.
07683/794, Fax 457. Bürkle-Apothe-
ke, Schillerstr. 19, 79312 Emmendin-
gen, Tel. 07641/42301. Kandel-Apo-
theke, Alte Bundesstr. 80, Gundelfin-
gen, Tel. 0761/580210. Loretto-Apo-
theke, Günterstalstr. 52, Freiburg, Tel.
0761/74884. VitaVia-Apotheke, Breis-
gauer Str. 31, Freiburg-Lehen, Tel.
0761/81010.
Dienstag, 21.2., Glotter-Apotheke,
Talstr. 70 a, 79286 Glottertal, Tel.
07684/1355. Kronen-Apotheke, Reet-
zenstr. 5, Teningen, Tel. 07641/41109,
Fax 914444. Marien-Apotheke,
Golfstr. 9, Gutach, Tel. 07681/7257,
Fax 23414. Aeskulap-Apotheke, Brei-
sacher Str. 52, Freiburg, Tel. 0761/
273410. City-Apotheke in der
Schwarzwaldcity, Schiffstr. 5, Frei-
burg, Tel. 0761/34774.
Mittwoch, 22.2., Kandel-Apotheke,
Lange Str. 58, Waldkirch, Tel.
07681/9320, Fax 9458. Apotheke am
Basler Tor, Christoph-Mang-Str. 18-20,
Freiburg, Tel. 0761/409400. Löwen-
Apotheke, Kaiser-Joseph-Str. 205,
Freiburg, Tel. 0761/33431.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Den
ärztlichen Bereitschaftsdienst erfah-
ren Sie unter der Tel.-Nr. 116 117.
Zentrale Notfallpraxis für den Land-
kreis Emmendingen: Im Kreiskran-

kenhaus Emmendingen, Gartenstr.
44. Die zentrale Notfallpraxis ist am
Mittwoch und Freitag von 16 bis 20
Uhr und an Samstagen, Sonn- und
Feiertagen von 9 bis 21 Uhr geöffnet
und kann ohne Voranmeldung be-
sucht werden.
Notfallpraxis für Kinder: St. Josefs-
krankenhaus, Sautierstr. 1, Freiburg.
Öffnungszeiten: Montag bis Donners-
tag: 19 bis 23 Uhr, Freitag: 16 bis 23
Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag:
8 bis 23 Uhr. Tel. 0180/6076111.
ZahnärztlicherNotfalldienst: In drin-
genden Notfällen ist der zahnärztli-
che Notfalldienst unter der Rufnum-
mer 0180/3222555-70/für Gundelfin-
gen 01803/222555-41 zu erfahren.
Sprechstunden in der Praxisvon 10–11
Uhr und von 17–18 Uhr.
Augen-Notfallpraxis: Universitäts-
Augenklinik, Killianstr. 5, Freiburg.
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag
und Donnerstag: 19 bis 22 Uhr, Mitt-
woch: 13 bis 22 Uhr, Freitag: 16 bis 22
Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag:
8 bis 22 Uhr. Tel. 0180/6075311.
Tierärztlicher Notfalldienst Bereich
Denzlingen:Fallsder zuständigeTier-
arzt nicht erreichbar ist, versieht den
tierärztlichen Notfalldienst für Klein-
tiere an diesem Wochenende Dr. Lee-
nen, Sexau, Tel. 07641/9542097
(Kleintier) und Dr. Rudloff, Elzach,
Tel. 07682/290 (Großtier), der Notfall-
dienst für Großtiere wird am Sonntag
in der Zeit von 10-18 Uhr versehen.
Tierärztlicher Notfalldienst Gundel-
fingen: In dringenden Notfällen ist
der tierärztliche Notfalldienst unter
der Tel.-Nr. 0761/5950015, Tierärztli-
che Gemeinschaftspraxis Dres. Wa-
ckes, zu erfragen.
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feu-
erwehrleitstelle: Fax 07641/4601-77
(nur für schwerhörige, ertaubte, ge-
hörlose und sprachgeschädigte Per-
sonen).
Hospizgruppe: Begleitung schwerkr-
anker und sterbender Menschen,
Trauerbegleitung, Tel. 07666/3876,
Kinder- und Jugend-Trauergruppe,
Tel. 07666/3221.
Erziehungs- und Familienberatungs-
stelle des Landkreises Emmendin-
gen, Friedhofstr. 1, Waldkirch, Tel.
07641/451-3531.
Weisser-Ring e.V.:Hilfe für Opfer von
Gewalttaten. Tel. 07642/9076825.
Stadtwerke Emmendingen: Stö-
rungsmeldestelle Strom: Tel. 0800/
3629477, Störungsmeldestelle Gas:
Tel. 07641/9599373.
Sperr-Hotline für Personalausweis:
Wenn Sie Ihren Personalausweis mit
eingeschalteter Online-Ausweisfunk-
tion verloren haben, können Sie die-
se telefonisch unter (+49) 116 116 sper-
ren lassen (Montag bis Sonntag, 0-24
Uhr, auch aus dem Ausland erreich-
bar). Bitte halten Sie unbedingt Ihr
Sperrkennwort bereit.Ökumenische

Begegnungsstätte
Denzlingen, im Alten Rathaus,
Hauptstraße 118, Telefon 07666 /
611 550
Programm vom 20. bis 24. Februar

Dienstag, 21. Februar:
Frau Jung erzählt uns von den
Frauen der Philippinen, die den
diesjährigen Weltgebetstag am 3.
März vorbereitet haben.
Beginn: 15 Uhr
Dienstags können Sie abgeholt
werden, Telefon 611 550 ab 14 Uhr
Mittwoch, 22. Februar:
Ökumenische Geburtstagsfeier
für die Jubilare vom Monat Febr-
uar. Eingeladenwirdabdem70. Le-
bensjahr.
Beginn: 15 Uhr
Neue Gäste sind immer herzlich
willkommen.

c Denzlingen
16. Februar: Heinz Schumacher (80
Jahre).
17. Februar: Günter Lettgen (75 Jah-
re).
18. Februar: Ernst Harder (75 Jahre);
Rolf Trautwein (70 Jahre).
22. Februar: Herta Mischke (80 Jah-
re); Oskar Birkle (75 Jahre).

Betreuungsgruppe „Freitagstreff“
für Senioren (mit Pflegestufe): Je-
den Freitag von 10 bis 13.30 Uhr; Info:
Kirchliche Sozialstation Elz/Glotter;
Barbara Welker, Telefon 07666 /
9123456.
Pool & Snooker: Jahreshauptver-
sammlung am Donnerstag, 2. März,
um 19.30 Uhr im Vereinsheim des
P&S Denzlingen, Robert-Bosch-Str.
16. Auf der Tagesordnung stehen
auch Neuwahlen der Vorstand-
schaft.

Betreuungsgruppe Gundelfingen
für Senioren (mit Pflegegrad): Jeden
Montag und Mittwoch von 9.30 bis 17
Uhr; Info: Kirchliche Sozialstation
Nördlicher Breisgau; Andrea Müller,
Telefon 0761 / 580218.
Schwarzwaldverein: Stammtisch am

Freitag, 17. Februar, um 18 Uhr im
„Rössle“ im Nebenzimmer unter der
LeitungvonFatimaHalbleib.AmFas-
netdienstag, 28. Februar, lustiges
Beisammensein im Vereinshaus in
der Talstraße 117, Wildtal ab 15.05
Uhr. Musikalische Unterstützung
durch Klaus Flach

Betreuungsgruppe „Dienstags-
treff“ für Senioren (mit Pflegestu-
fe): Jeden Dienstag von 10 bis 13.30
Uhr; Info: Kirchliche Sozialstation
Elz/Glotter; Barbara Welker, Telefon
07666 / 9123456.

Betreuungsgruppe „Mittwochs-
treff“ für Senioren (mit Pflegestu-
fe): Jeden Mittwoch von 9.30 bis
16.30 Uhr; Info: Kirchliche Sozialsta-
tion Elz/Glotter; Barbara Welker, Te-
lefon 07666 / 9123456.

Fünf Tage
Basenfasten
Denzlingen. Der Denzlinger
Schwarzwaldverein bietet mit seiner
Gesundheitswanderführerin Sun-He
Lee-Fischer in derZeitvon Montag, 6.
März, bis Freitag, 10. März, ein fünftä-
gigesBasenfastenan.BeimBasenfas-
ten geht es um die Umstellung auf
eine säurefreie Ernährung. Ein Vor-
bereitungsgespräch findet statt am
Donnerstag, 2. März, um 14 Uhr. Am
Montag, 6. März, und am Donners-
tag, 9. März,wird jeweils eine kleine-
re Wanderung durchgeführt. Am
Samstag, 11. März, um 11 Uhr folgt
eine Abschlussbesprechung. Treff-
punkt für die beiden Wanderungen
ist vor dem Alten Rathaus, jeweils
um 15 Uhr. Treffpunkt für die beiden
Gespräche ist das 2. Obergeschoss
im Alten Rathaus. Infos und Anmel-
dung bis spätestens 23. Februar un-
ter Telefon 07666 / 883860 oder per
E-Mail an lee-fischer@gmx.de. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die ge-
samte Veranstaltung ist kostenfrei.
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Wir gratulieren ❀❀

Denzlingen
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